
Stadt Hückeswagen 

Der Bürgermeister 

 

 

         Öffentliche Bekanntmachung über die Einebnung von Grabfeldern 
           sowie der Grabpflege auf dem Friedhof der Stadt Hückeswagen 
 

 

Gemäß § 28 Absatz 2 der Friedhofsatzung der Stadt Hückeswagen vom 20.07.2004, zuletzt 

geändert durch den 1. Nachtrag vom 23.11.2006, sind Grabmale und sonstige bauliche 

Anlagen nach Ablauf der Ruhezeit bei Reihengrabstätten oder nach Ablauf der Nutzungszeit 

bei Wahl- und Urnengrabstätten oder nach der Entziehung von Grabstätten und 

Nutzungsrechten zu entfernen. Geschieht dies nicht binnen drei Monaten, so ist die 

Friedhofsverwaltung berechtigt, die Grabstätte abräumen zu lassen. Die Friedhofsverwaltung 

ist nicht verpflichtet, das Grabmal oder die sonstigen baulichen Anlagen zu verwahren. Sofern 

Wahlgrabstätten von der Friedhofsverwaltung abgeräumt werden, hat der jeweilige 

Nutzungsberechtigte die Kosten zu tragen. 

 

Das Reihengrabfeld Teil II, Feld S, Reihe 4 + Reihe 5 + Reihe 6, Nr. 84 – 152 soll im 

Dezember 2009 eingeebnet werden. Nutzungsberechtigte, die Pflanzen oder Grabsteine 

behalten möchten, haben diese bis zum 30.11.2009 abzuräumen. 

 

 

Wird eine Reihengrabstätte/Urnenreihengrabstätte oder Wahlgrabstätte/Urnenwahlgrabstätte 

nicht ordnungsgemäß hergerichtet oder gepflegt, hat der Verantwortliche gemäß § 31 Absatz 

1 der oben genannten Satzung nach schriftlicher Aufforderung der Friedhofsverwaltung die 

Grabstätte innerhalb einer angemessenen Frist in Ordnung zu bringen oder bringen zu lassen. 

Die Friedhofsverwaltung kann auch das Nutzungsrecht ohne Entschädigung entziehen, soweit 

sie den Verantwortlichen schriftlich unter Fristsetzung hierauf hingewiesen hat. In dem 

Entziehungsbescheid wird der Nutzungsberechtigte aufgefordert, das Grabmal und die 

sonstigen baulichen Anlagen innerhalb von drei Monaten seit Unanfechtbarkeit des 

Entziehungsbescheides zu entfernen. 

 

Ist der Verantwortliche nicht bekannt oder nicht ohne besonderen Aufwand zu ermitteln, wird 

nach § 32 Absatz 2 der vorgenannten Satzung durch eine öffentliche Bekanntmachung  auf 

die Verpflichtung zur Herrichtung und Pflege hingewiesen. Außerdem wird der unbekannte 

Verantwortliche durch ein Hinweisschild auf der Grabstätte aufgefordert, sich mit der 

Friedhofsverwaltung in Verbindung zu setzen. Bleibt die Aufforderung oder der Hinweis drei 

Monate unbeachtet, kann die Friedhofsverwaltung 

 

a) die Grabstätte abräumen, einebnen und einsähen und 

b) Grabmale und sonstige bauliche Anlagen beseitigen lassen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nutzungsberechtigte bzw. Angehörige der nachfolgenden Grabstätten werden daher gebeten, 

sich umgehend mit der Friedhofsverwaltung, Am Kamp 2b in 42499 Hückeswagen, Herrn 

Pier, Telefon 02192 / 935283, in Verbindung zu setzen. 

 

- Grabstätte Erna & Peter-Paul Fischer, Teil I, Feld C, Reihe 12, Nr. 9 + 10 
- Grabstätte Hilde & Walter Massier, Teil I, Feld C, Reihe 8, Nr. 2 + 3 
- Grabstätte Maria & Hugo Heuser, Teil I, Feld C, Reihe 8, Nr. 4 + 5 
- Grabstätte Eugenie Büllesbach,  Teil II, Feld L, Reihe 6, Nr. 66 
- Grabstätte Albert & Hannelore Reisch, Teil I, Feld E, Reihe 2, Nr. 44+46 
- Grabstätte Max Pistulla, Teil III, Feld A, Reihe 2, Nr. 40 
- Grabstätte Julius & Adele Thiel, Teil II, Feld Q, Reihe 2, Nr. 31 + 32 
- Grabstätte Meta Hollmann, Teil I, Feld B, Reihe 14, Nr. 73+78 
- Grabstätte Emilie Seidel, Teil II, Feld U, Reihe 16, Nr. 198+199 
- Grabstätte Fritz Gürgens, Teil II, Feld N, Reihe 10, Nr. 63+64 
- Grabstätte Helene Rademacher, Teil II, Feld i, Nr. 57+58 
- Grabstätte Adele Freihoff, Teil II, Feld R, Reihe 11, Nr. 262+263 
- Grabstätte August Naguschewski, Teil III, Feld H, Reihe 2, Nr. 64+65 
- Grabstätte Emmy Bödicker, Teil I, Feld K, Reihe 2, Nr. 70+71+72 
- Grabstätte Rosa Remmel, Teil I, Feld P, Reihe 8, Nr. 154+156 

 
 

 

Ordnungswidrig handelt nach § 37 Absatz 1 der umseitig genannten Satzung, wer Grabstätten 

entgegen § 31 dieser Satzung vernachlässigt. Diese können mit einer Geldbuße bis zu 1.000 

Euro geahndet werden. 

 

Hückeswagen, 20.05.2009 

 

 

 

 

Uwe Ufer  

Bürgermeister 

                                                                                               Ausgehängt am:       ___________ 

 

 

                                                                                               Abgenommen am:   ___________ 

 


